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Fliesenleger 
(NACE-Code: 43.331) 

 
 

 
Euro/Stunde 

Berufliche Qualifikationen 
Index 100 

01.05.2025 
Index 968,04 - 

01.05.2025 

 

SQ 1,6144 15,6285  
 

 

Q2A 1,9373 18,7542  
 

 

Q2B 1,9373 18,7542  
 

 

Q3 2,0270 19,6218  
 

 

HQ 2,1718 21,0240  

 

 
 

Berufliche Qualifikationen 

SQ Arbeitnehmer, zu deren Tätigkeitsbereich folgende Aufgaben gehören: 

• Abrissarbeiten 

• Materiallieferung (+ Reinigung + Objektsicherung) 

• Jede andere Arbeit außerhalb der Baustelle 

 
Der Arbeitnehmer der Stufe SQ führt keine Aufgaben aus, die direkt oder indirekt mit dem 

Verlegen zu tun haben, wie z. B. Verfugen, Schneiden, Estrich, Kleben……(Einsatz - Fuge - 
Zuschnitt - Estrich - Kleben) 

Q2A Arbeitnehmer, die als "Fliesenlegerhelfer" oder "Fliesenlegeranfänger" bezeichnet werden, 
sind Arbeitnehmer, die in der Ausbildung oder als Hilfsarbeiter beim Verlegen von Fliesen 
arbeiten. 

Der Arbeitnehmer darf für eine Dauer von höchstens 18 Monaten in der Qualifikationsstufe 
Q2A beschäftigt sein. 

Danach steigt der betreffende Arbeitnehmer automatisch in die Qualifikationsstufe Q2B auf. 

Der derzeitige Q1-Mitarbeiter wird in die Qualifikation Q2A integriert. 

Q2B Arbeitnehmer mit einem DAP oder Arbeitnehmer aus der Qualifikationsstufe Q2A (nach 
höchstens 18 Monaten Ausbildung in der Stufe Q2A). 

Der Arbeitnehmer darf für eine Dauer von höchstens 8 Monaten in der Qualifikationsstufe 

Q2B beschäftigt sein. Danach steigt der betreffende Arbeitnehmer automatisch in die 

Qualifikationsstufe Q3 auf. 
 

Q3 Arbeitnehmer der Qualifikationsstufe Q2B (nach höchstens 8 Monaten Ausbildung in der 
Stufe Q2B). 
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HQ Arbeitnehmer, insbesondere Inhaber eines Meisterbriefs, die in der Lage sind, alle Arbeiten 

eigenständig auszuführen, zusätzliche Verantwortung zu übernehmen und andere 

Beschäftigte des Unternehmens anzuweisen. 

Interne Informationspflicht: Im Falle einer freien Stelle in der Qualifikationsstufe Q2A 

verpflichtet sich der Arbeitgeber, den Betriebsrat oder ansonsten alle Arbeitnehmer des 

Unternehmens zu informieren. 
 

− Das CCP (Certificat de capacité professionnelle) ersetzt das CITP (Certificat d’initiation technique et professionnelle) 
und das CCM (Certificat de capacité manuelle); 

− Das DAP (Diplôme d’aptitude professionnelle) ersetzt das CATP (Certificat d’aptitude technique et professionnelle); 

− DT (Diplôme de technicien) 
 

 
Mehr dazu 
 

• Zugang zu den Tarifverträgen:  
https://itm.public.lu/de/conditions-travail/convention-collectives/carreleurs.html 

• Unsere FAQ:  
https://itm.public.lu/de/questions-reponses.html  

 

https://itm.public.lu/de/conditions-travail/convention-collectives/carreleurs.html
https://itm.public.lu/fr/questions-reponses.html

